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 Veröffentlicht am 18.02.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

EStG 1988 §4 Abs4;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):97/15/0093 E 18. Februar 1999

Rechtssatz

Es wird zutre;en, dass Auslandsreisen, insb solche in andere Kulturkreise, Ein>uss auf das Scha;en eines Künstlers

nehmen. Auch mitgebrachte Gegenstände (Masken, Pfeile, etc) können ihren Niederschlag im Werk des

Abgabepflichtigen gefunden haben. Diese Umstände schließen aber einen privaten Reisezweck nicht aus.
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